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82. Betriebsvereinbarung betreffend Gehaltserhöhungen für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität Graz 

gemäß § 94 (2) Universitätsgesetz (UG) 
83. Ergänzung zur Betriebsvereinbarung betreffend Gehaltserhöhungen für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen 

Universität Graz gem. § 94 (2) UG vom 31.03.2015, betreffend die berufenen ProfessorInnen 
84. Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gemäß § 3 Abs. 4, § 4 KA-AZG für die an der Medizinischen Universität Graz als 
 Ärztinnen und Ärzte oder Zahnärztinnen und Zahnärzte beschäftigten MitarbeiterInnen 
85. Betriebsvereinbarung betreffend Rufbereitschaften/Hintergrundbereitschaften für die an der Medizinischen Universität Graz 

als Ärztinnen und Ärzte oder Zahnärztinnen und Zahnärzte beschäftigten MitarbeiterInnen 
 

 
82.   
Betriebsvereinbarung betreffend Gehaltserhöhungen für das wissenschaftliche Personal der  
Medizinischen Universität Graz gemäß § 94 (2) Universitätsgesetz (UG) 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss 
an der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch die Vorsitzende, andererseits, abgeschlossene 
Betriebsvereinbarung bekannt: 
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     MTBl. vom 31.03.2015, StJ 2014/15, 17. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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83.   
Ergänzung zur Betriebsvereinbarung betreffend Gehaltserhöhungen für das wissenschaftliche 
Personal der Medizinischen Universität Graz gem. § 94 (2) UG vom 31.03.2015, betreffend die  
berufenen ProfessorInnen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss 
an der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch die Vorsitzende, andererseits, abgeschlossene 
Ergänzung zur Betriebsvereinbarung bekannt: 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 
84.   
Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit gemäß § 3 Abs. 4, § 4 KA-AZG für die an der Medizinischen 
Universität Graz als Ärztinnen und Ärzte oder Zahnärztinnen und Zahnärzte beschäftigten  
MitarbeiterInnen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss 
an der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch die Vorsitzende, andererseits, im Einvernehmen 
mit den Vertretern der im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz tätigen Ärztinnen und 
Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte (§ 34 UG 2002, § 3 Abs. 3 KA-AZG) abgeschlossene Betriebs-
vereinbarung bekannt: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

85.   
Betriebsvereinbarung betreffend Rufbereitschaften/Hintergrundbereitschaften für die an der  
Medizinischen Universität Graz als Ärztinnen und Ärzte oder Zahnärztinnen und Zahnärzte  
beschäftigten MitarbeiterInnen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss 
an der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch die Vorsitzende, andererseits, im Einvernehmen 
mit den Vertretern der im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz tätigen Ärztinnen und 
Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte (§ 34 UG 2002, § 3 Abs. 3 KA-AZG) abgeschlossene Betriebs-
vereinbarung bekannt: 
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